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Vorwort

Anstoß für diese Dissertationsschrift war das als „Parkhausmord“ bekannt 
gewordene Verfahren gegen Benedikt Toth. Das Schwurgericht des Landge-
richts München I verurteilte Benedikt Toth am 12.08.2008 wegen Mordes an 
seiner Tante Charlotte Böhringer zu lebenslanger Freiheitsstrafe. Zugleich 
wurde die besondere Schwere der Schuld festgestellt. Benedikt Toth, der die 
Tat bis heute vehement bestreitet, befindet sich seit 18.05.2006 in Haft. 
Nachdem eine Revision, eine Verfassungsbeschwerde sowie eine Beschwerde 
zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ohne Erfolg blieben, 
wurde erstmals 2012 – erfolglos – die Wiederaufnahme des Verfahrens bean-
tragt. Ein weiterer Antrag wurde im Februar 2019 eingereicht.

Bis heute bin ich überzeugt, dass das Urteil gegen Benedikt Toth ein Fehl-
urteil ist. 

Mein herzlicher Dank für die Unterstützung auf meinem Weg zur Strafver-
teidigerin gebührt meinen Mentoren, Herrn Rechtsanwalt Stefan Mittelbach 
und Herrn Rechtsanwalt Peter Witting. Sie werden mir stets ein Vorbild sein. 

Danken möchte ich vor allem auch meinem Doktorvater, Herrn Prof. Dr. 
Johannes Kaspar, der von Anfang an meine Idee zu dieser Dissertationsschrift 
unterstützt hat und mich stets mit wertvollen Anregungen und Tipps voran-
gebracht hat. 

Großer Dank gebührt meiner Familie und meinen Freunden, für ihre Un-
terstützung und ihren Zuspruch in den letzten Jahren. Besonderer Dank gilt 
dabei meiner Schwester Marion Arnemann und Benedikt Toth.

München, im Februar 2019 Carolin Arnemann
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NZV Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
o. ä. oder ähnliches
OLG Oberlandesgericht
R & P Recht und Psychiatrie
RiStBV Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren
Rspr.  Rechtsprechung
RStPO Reichtsstrafprozessordnung
Rz.  Randziffer
S. Seite / Satz
s. o. siehe oben
sog. sogenannte / sogenannter / sogenanntes
StA Staatsanwaltschaft
StGB Strafgesetzbuch
StPÄG Gesetz zur Änderung der Strafprozeßordnung und des Gerichts-

verfassungsgesetzes
StPO Strafprozessordnung
StPO-E Entwurf der Strafprozessordnung
str. strittig
StraFo Strafverteidiger Forum
StrEG Gesetz über die Entschädigung von Strafverfolgungsmaßnahmen
StV Strafverteidiger
StVollstrO Strafvollstreckungsordnung
StVRG Gesetz zur Reform des Strafverfahrensrechts
s. u. siehe unten
SVR Straßenverkehrsrecht
tlw. teilweise 
u. a. unter anderem
u. U. unter Umständen
v. a. vor allem
vgl.  vergleiche
VO Verordnung
WAA Wiederaufnahmeantrag
wistra Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
ZAP Zeitschrift für die Anwaltspraxis
z. B. zum Beispiel 
z. G. zugunsten
ZIF Zentrum für interdisziplinäre Forensik
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ZIS Zeitschrift für internationale Strafrechtsdogmatik
ZPO Zivilprozessordnung
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
z. T. zum Teil 
z. U. zuungunsten



Teil 1

Rechtliche Grundlagen  
zum geltenden Wiederaufnahmerecht

Das Wiederaufnahmerecht, d. h. die Vorschriften über die außerordentliche 
gerichtliche Korrekturmöglichkeit strafrichterlicher Entscheidungen nach 
Eintritt der Rechtskraft1, ist Gegenstand der folgenden Untersuchung. Ent-
sprechend dem in der Praxis wohl am Häufigsten2 vorkommenden Wieder-
aufnahmegrund der neuen Tatsachen oder Beweismittel propter nova, § 359 
Nr. 5 StPO, konzentrieren sich die Ausführungen im Wesentlichen auf diesen. 

Neben einer Darstellung des materiellen Wiederaufnahmerechts und des 
Wiederaufnahmeverfahrens wird die Korrelation des Rechtsbehelfs mit den 
ordentlichen Rechtsmitteln ebenso wie sein verfassungsrechtlicher Rahmen 
im Folgenden analysiert. Im Mittelpunkt soll die praktische Relevanz des 
Wiederaufnahmerechts stehen sowie eine Darstellung und Analyse der Hür-
den, die der Antragsteller3 im Wiederaufnahmeverfahren zu nehmen hat. 
Hierzu wurden mit Verteidigern, die im Bereich der Wiederaufnahme tätig 
sind, Leitfadeninterviews geführt und diese ausgewertet. Aufbauend auf den 
gewonnenen Erkenntnissen werden Reformdiskussionen aufgegriffen und 
weiterentwickelt, insbesondere zum Begriff der Neuheit des § 359 Nr. 5 
StPO. 

A. Problemstellung

I. Wiederaufnahmeverfahren in der öffentlichen Wahrnehmung

Das Wiederaufnahmerecht dient der Korrektur von Fehlurteilen und der 
Herstellung von Einzelfallgerechtigkeit. Immer wieder lenken spektakuläre 
Wiederaufnahmeverfahren das Interesse der Öffentlichkeit auf das Wieder-
aufnahmerecht. Zu diesen zählt in jüngerer Vergangenheit das Verfahren zu-

1 J. Meyer, Die Wiederaufnahme in rechtsvergleichender Darstellung, S. 734. 
2 Zahlen gibt es hierzu nicht, vgl. Eisenberg, JR 2007, 360, Fn. 2.
3 Soweit lediglich von dem „Antragsteller“ gesprochen wird, sind selbstverständ-

lich auch weibliche Antragstellerinnen gemeint. Alle maskulinen Personen- und 
Funktionsbezeichnungen beziehen sich in gleicher Weise auf Frauen und Männer. 
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gunsten Ulvi Kulaçs4, das 2013 angeordnete Wiederaufnahmeverfahren zu-
gunsten Gustl Mollaths5, aber auch die Verfahren zur Entlastung des Lehrers 
Hans Arnold oder um den Tod des Bauers Rudi Rupp.6 Parallelen zu histori-
schen Verfahren zeugen von der Zeitlosigkeit des Wiederaufnahmerechts.7 

Spektakuläre Wiederaufnahmeverfahren infolge der Verurteilung eines 
vermeintlich oder tatsächlich Unschuldigen rühren am Gerechtigkeitsgefühl 
der Öffentlichkeit.8 Ihr Vertrauen in die Strafrechtspflege schwindet und das 
Ansehen des Rechtsstaates leidet stets nach solchen Fällen. Es erscheint 
 daher unbedingt geboten, rechtskräftige Fehlentscheidungen im Wege der 
Wiederaufnahme des Verfahrens einer erneuten Überprüfung zuzuführen, 
wenn das Vertrauen in die Rechtsordnung gestärkt werden soll.9 Öffentlich 
bekannt gewordene Wiederaufnahmeerfolge dürfen jedoch nicht darüber 
hinwegtäuschen, dass eine Wiederaufnahme der Gerechtigkeit nicht immer 
zum Durchbruch verhelfen kann.10 Die Dunkelziffer nicht korrigierter Fehl-
urteile dürfte nicht unwesentlich sein.11 In den siebziger Jahren äußerte das 
Bundesjustizministerium die Vermutung, dass wohl durchschnittlich alle 
14 Tage drei Urteile, die sich später als Justizirrtum erweisen, rechtskräftig 
würden.12 

4 www.ulvi-kulac.de / index.html, zuletzt aufgerufen am 31.07.2015.
5 Z. B. Lakotta, Beate, Der neue Prozess gegen Gustl Mollath, in: Spiegel Online 

vom 06.07.2014, http: /  / www.spiegel.de / panorama / justiz / gustl-mollath-wiederaufnah 
meverfahren-beginnt-in-regensburg-a-979168.html (zuletzt aufgerufen am 22.04.2017) 
und Przybilla, Olaf, Sofortige Freilassung oder geschlossene Psychiatrie, in: Sued-
deutsche Online vom 15.07.2013, http: /  / www.sueddeutsche.de / bayern / fall-mollath-
sofortige-freilassung-oder-geschlossene-psychiatrie-1.1722110 (zuletzt aufgerufen am 
22.04.2017). 

6 Z. B. Ahr, Nadine, Herzversagen nach Justizversagen, in: Zeit Online vom 
05.07.2012, http: /  / www.zeit.de / 2012 / 28 / Arnold-Justizirrtum (zuletzt aufgerufen am 
22.04.2017) und Friedrichsen, Gisela, Schämt sich keiner?, in: Spiegel 9 / 2011, 
http: /  / www.spiegel.de / spiegel / print / d-77222581.html (zuletzt aufgerufen am 22.04. 
2017). 

7 Geipel, in: Miebach / Hohmann, Wiederaufnahme in Strafsachen, Teil A, Rz. 3.
8 Jehle, FPPK 2013, 220, 221; Brinkmann, Zum Anwendungsbereich der §§ 359 ff. 

StPO, S. 19. 
9 Neuhaus, StV 2015, 185, 186. 
10 So betont etwa Dr. Herbert Veh, PräsLG Augsburg in einem Interview gegen-

über der Augsburger Allgemeinen Zeitung, Nr. 218 vom 22.09.2014, S. 13, dass das 
Wiederaufnahmeverfahren Mollath ein Stück Vertrauen in die Justiz zurückgebracht 
habe. 

11 Neuhaus, StV 2015, 185; auch Hirschberg, Das Fehlurteil im Strafprozeß, S. 127 
geht von einer großen Mehrzahl der unschuldig Verurteilten aus, von denen nur ein 
kleiner Bruchteil Wiederaufnahmeverfahren erfolgreich durchführen können. 

12 Gerhardt, ZRP 1972, 121. 

http://www.ulvi-kulac.de/index.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gustl-mollath-wiederaufnahmeverfahren-beginnt-in-regensburg-a-979168.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/gustl-mollath-wiederaufnahmeverfahren-beginnt-in-regensburg-a-979168.html
http://www.sueddeutsche.de/bayern/fall-mollath-sofortige-freilassung-oder-geschlossene-psychiatrie-1.1722110
http://www.sueddeutsche.de/bayern/fall-mollath-sofortige-freilassung-oder-geschlossene-psychiatrie-1.1722110
http://www.zeit.de/2012/28/Arnold-Justizirrtum
http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-77222581.html


 A. Problemstellung 25

Dass es in der Praxis zu Justizirrtümern und Fehlurteilen kommt, ist unbe-
stritten.13 Was man unter diesen Begriffen indes genau versteht, ist unklar. 
Der Begriff des Justizirrtums ist weiter als der Begriff des Fehlurteils. Unter 
Justizirrtum sind auch solche fehlerhaften Entscheidungen zu verstehen, die 
in Form eines Beschlusses ergehen oder die Anordnung einer Maßregel be-
treffen. Auch fehlerhafte Haftbefehle unterfallen diesem Begriff. Dennoch ist 
er insoweit unklar, als von einem „Irrtum“ vorsätzliche Fehlurteile nicht 
umfasst würden. Unklar ist zudem, was genau unter einer Fehlentscheidung 
zu verstehen ist. Vom Wortlaut ausgehend, wäre jedes Urteil als Fehlurteil zu 
bezeichnen, dessen Ergebnis bei Kenntnis des tatsächlichen Sachverhalts 
anders ausgefallen wäre. Weiterhin führen rechtliche Fehler zu einem Fehl-
urteil, ebenso wie unrichtige Urteilsfeststellungen trotz richtigen Ergebnisses. 
Fehlurteile fällt man jedoch bewusst und gewollt auch in den Fällen und 
zugunsten des Angeklagten, in denen ein Schuldiger wegen des Grundsatzes 
in dubio pro reo nicht oder nur aufgrund eines milderen Gesetzes verurteilt 
werden kann oder ein Unschuldiger richtigerweise bei Anwendung des Zwei-
felsgrundsatzes hätte freigesprochen werden müssen.14

Der Ausgang eines Verfahrens kann auf mangelnde oder fehlerhafte Er-
mittlungen15, eine misslungene Beweisaufnahme oder auf unzuverlässige 

13 Bundesrichter Eschelbach, geht von Fehlurteilen im zweistelligen Prozentbe-
reich aus, vgl. BeckOK-Eschelbach, § 261 / 67.5. Dies würde bedeuten, dass täglich 
650 Fehlurteile gesprochen werden, vgl. Darnstädt, Blind vor Wahrheit, http: /  / www.
spiegel.de / panorama / justiz / justizirrtuemer-wie-strafgerichte-daneben-liegen-a-896583.
html (zuletzt aufgerufen am 31.08.2015). 

14 Vgl. hierzu Kiwit, Fehlurteile im Strafrecht, S. 77 f. und Brinkmann, Zum An-
wendungsbereich der §§ 359 ff. StPO, S. 20 ff. Überzeugend scheint die Auffassung 
von Peters, der davon ausgeht, dass der Begriff des Fehlurteils materielle und prozes-
suale Merkmale enthält, vgl. Peters, Fehlerquellen im Strafprozeß III, S. 33. Ein Fehl-
urteil ist demnach ein Urteil, das vom Standpunkt der materiellen Gerechtigkeit aus 
falsch ist und diese falsche Entscheidung nicht auf zwingenden formellen Vorschrif-
ten beruht, vgl. Lange, Fehlerquellen im Ermittlungsverfahren, S. 5. Auch auf den 
materiellen Fehlurteilsbegriff abstellend, Theobald, Barrieren im strafrechtlichen 
Wiederaufnahmeverfahren, S. 9. Gründe, die zu einem Fehlurteil führen, können da-
bei insbesondere sein: Verfahrensfehler, ungerechtes materielles Recht, Fehlen tat-
sächlicher Gründe für das Urteil, Unverhältnismäßigkeit einer Entscheidung oder 
unzureichender Schutz der Rechte eines potenziellen Opfers durch staatliche Maß-
nahmen bzw. Gesetze, vgl. Jehle, FPPK 2013, 220, 222. In Übereinstimmung mit 
Kleinknecht sind daher solche Entscheidungen falsch, durch die der Angeklagte zu 
Unrecht verurteilt oder nicht verurteilt wird, wobei es genügt, dass die Entscheidung 
in einem wesentlichen Teil unrichtig ist, vgl. Kleinknecht, GA 1961, 45, 46. 

15 Auf Fehler im Ermittlungsverfahren, wie bspw. einseitig geführte Ermittlungen, 
hat der Betroffene selbst nur geringen Einfluss. Gerade die Versäumnisse in diesem 
frühen Verfahrensstadium wirken sich aber oft entscheidend auf den späteren Verlauf 
eines Verfahrens aus, bspw. indem aus polizeilichen Vernehmungen Vorhalte an Zeu-
gen gemacht werden. Derartige Fehler können im weiteren Verlauf des Verfahrens 

http://www.spiegel.de/panorama/justiz/justizirrtuemer-wie-strafgerichte-daneben-liegen-a-896583.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/justizirrtuemer-wie-strafgerichte-daneben-liegen-a-896583.html
http://www.spiegel.de/panorama/justiz/justizirrtuemer-wie-strafgerichte-daneben-liegen-a-896583.html

